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 Unterstützung von selbständig Erwerbenden ist bei bestehender selbständiger Erwerbstä-
tigkeit möglich. Es besteht jedoch kein Rechtstitel für betriebliche Investitionen.

 Voraussetzungen für eine Unterstützung sind einerseits die Bereitschaft, innert nützlicher
Frist eine fachliche Überprüfung vornehmen zu lassen, ob die Voraussetzungen für das
wirtschaftliche Überleben des Betriebes gegeben sind. Wir empfehlen dazu den Beizug von
Fachpersonen (z.B. Adlatus Schweiz, Vereinigung von Fachexperten und ehemaligen Füh-
rungskräften aus Wirtschaft und Industrie) oder Fachverbänden. Andererseits ist eine
schriftliche Vereinbarung vorzunehmen, die mindestens die folgenden Punkte regelt:

 -  Frist für das Beibringen der notwendigen Unterlagen
 -  Frist für die fachliche Überprüfung
 -  Zeitdauer
 -  Form der Beendigung der finanziellen Leistungen

 

 Die finanziellen Leistungen bestehen in der (ergänzenden) Sicherstellung des Lebensun-
terhalts für eine befristete Zeit. Diese Zeitspanne kann verlängert werden, wenn der Turn-
around kurz bevorsteht.

 Die Sozialhilfebehörde hat eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen: Eine Unter-
stützung ist möglich, wenn die wirtschaftliche Selbständigkeit aufgrund der selbständigen
Erwerbstätigkeit realistisch ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit der wirtschaftlichen Selbstän-
digkeit bei einem Anstellungsverhältnis grösser ist, hat die Sozialhilfebehörde zu verfügen,
dass ein Anstellungsverhältnis eingegangen werden muss, widrigenfalls die Unterstützung
herabgesetzt wird (vgl. Kommentar Expertisen, Kosten).
 
 


